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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch wegen Nötigung im Sinne von
Art. 181 StGB . Er rügt im Wesentlichen, er sei berechtigt gewesen, das Hausverbot
auszusprechen. Die Vorinstanz habe die Beweise willkürlich gewürdigt und seine
Beweisanträge in Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör zu Unrecht abgelehnt.
Die von ihm angerufenen Zeugen hätten bestätigen können, dass sich die
Beschwerdegegner 2 und 3 ungebührlich verhielten, was der Grund für das Hausverbot
gewesen sei, und er dieses nicht aus eigenem Antrieb, sondern als Vertreter der
Mietervereinigung aussprach. Der C.________park sei seit Jahrzehnten sein
Lebensmittelpunkt. Der Beschwerdegegner 2 habe ihn aufgefordert, ein Hausverbot mit
Begründung und Mitteilung an die Polizei zu erlassen, falls er (der Beschwerdeführer) ihn
im C.________park nicht mehr antreffen wolle. Er sei daher gezwungen gewesen, gegen
die Beschwerdegegner 2 und 3 ein Hausverbot auszusprechen, um den vom
Beschwerdegegner 2 selbst vorgegebenen Anforderungen zu genügen. Die Vorinstanz gehe
fälschlicherweise davon aus, die Beschwerdegegner 2 und 3 seien durch die Hausverbote
erheblich eingeschränkt gewesen, obschon es in der Gemeinde D.________ - zu welcher
auch E.________ gehöre, wo die Beschwerdegegner 2 und 3 wohnhaft gewesen seien - die
gleichen Einkaufsmöglichkeiten wie in F.________ gebe.

E. 1.2.1
Eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB begeht, wer jemanden durch Gewalt oder
Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit
nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden.

E. 1.2.2
Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht,
dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile,
wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene
Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der
Willensbildung oder -betätigung zu beschränken ( BGE 122 IV 322 E. 1a S. 324 f.; 120 IV
17 E. 2a/aa S. 19; je mit Hinweisen; Urteil 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3).

E. 1.2.3
Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn
das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die
Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck
rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist ( BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 441; 137 IV 326 E.
3.3.1 S. 328; 134 IV 216 E. 4.1 S. 218; je mit Hinweisen). Letzteres trifft insbesondere zu,
wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und demjenigen der Forderung kein



sachlicher Zusammenhang besteht ( BGE 120 IV 17 E. 2a/bb S. 20; 106 IV 125 E. 3a S.
129; Urteil 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.5 mit Hinweisen).

E. 1.2.4
In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB , dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h.
dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem
bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt ( BGE 120 IV 17 E. 2c S. 22;
96 IV 58 E. 5 S. 63; Urteile 6B_974/2018 vom 20. Dezember 2018 E. 3.1; 6B_415/2018
vom 20. September 2018 E. 2.1.4).

E. 1.2.5
Mit einer Strafanzeige geht nach der Rechtsprechung ein ernstlicher Nachteil im Sinne von
Art. 181 StGB einher ( BGE 120 IV 17 E. 2a/aa S. 19 mit Hinweis). Das Androhen einer
Strafanzeige ist grundsätzlich dennoch zulässig. Wer Opfer einer Straftat geworden ist, darf
dem Täter mit einer Strafanzeige drohen, um Ersatz für den erlittenen Schaden zu erlangen,
und er begeht dadurch keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB . Anders verhält es sich,
wenn die Androhung der Strafanzeige ohne ernsthaften Grund erfolgt, damit das Opfer sich
in einer bestimmten Weise verhalte, was es ohne Drohung nicht tun würde. Dies ist der Fall,
wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten
Forderung ein sachlicher Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung ein
ungerechtfertigter Vorteil erlangt werden soll ( BGE 120 IV 17 E. 2a/bb S. 20; Urteil
6B_192/2014 vom 13. November 2014 E. 2.2).

Auch eine Betreibung und das Androhen einer solchen ist grundsätzlich zulässig. Eine
unzulässige Nötigung liegt vor, wenn die Betreibung rechtsmissbräuchlich erfolgt (vgl.
Urteile 6B_1100/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 3.3; 6B_1188/2017 vom 5. Juni 2018 E.
3.1; 6B_153/2017 vom 28. November 2017 E. 3.1).

E. 1.3
Die Vorinstanz argumentiert zusammengefasst, das Hausverbot sei nicht zulässig gewesen.
Für ein Hausverbot hätte es eines entsprechenden Auftrags der Mieterschaft im
C.________park bedurft. Der Beschwerdeführer habe das Hausverbot ohne vorgängige
Absprache mit den (weiteren) Mietern und ohne den erforderlichen Auftrag der
Mieterschaft ausgesprochen (angefochtenes Urteil S. 17-23 und lit. aa S. 29). Bei privaten
Gebäuden, die - wie der C.________park - einer breiten Öffentlichkeit (zu einem
bestimmten Zweck) zugänglich seien und zur Benutzung offen stünden, könne ein
Hausverbot zudem grundsätzlich nur ausgesprochen werden, wenn es dafür einen
sachlichen bzw. nachvollziehbaren Grund im Sinne eines geschäftsschädigenden bzw.
ungebührlichen Verhaltens gebe. Ein solcher habe nicht vorgelegen (angefochtenes Urteil
S. 5-13 und 29-32). Die Beschwerdegegner 2 und 3 seien durch die Hausverbote erheblich
eingeschränkt gewesen, da sich deren Lebensmittelpunkt trotz ihres Wegzugs nach
E.________ nach wie vor in F.________ befunden habe (angefochtenes Urteil S. 13-16 und
27). Sie hätten sich an das Hausverbot gehalten, weil sie sich vor den Konsequenzen
gefürchtet und nicht hätten ausschliessen können, dass sie polizeilich vom C.________park
weggewiesen würden oder Strafanzeige gegen sie erhoben würde, auch wenn sie in der
Folge davon ausgegangen seien, d.h. zur Überzeugung gelangt seien, die Hausverbote seien
"nicht gültig" (angefochtenes Urteil S. 27).



Der objektive Tatbestand von Art. 181 StGB sei erfüllt, da die Beschwerdegegner 2 und 3
aufgrund des (grundlos) ausgesprochenen Hausverbots und damit verbundenen (möglichen)
strafrechtlichen Konsequenzen dem C.________park ungewollt ferngeblieben seien. Der
Beschwerdeführer habe das Hausverbot inkl. Androhung der Strafanzeige "in Kenntnis
deren Wirkung bewusst ausgesprochen"; er habe die Beschwerdegegner 2 und 3 vom
C.________park fernhalten wollen. Folglich sei auch der subjektive Tatbestand erfüllt
(angefochtenes Urteil S. 28). Das vom Beschwerdeführer eingesetzte Nötigungsmittel sei
unerlaubt gewesen, da dieser als Alleineigentümer des C.________parks zum Erlass der
Hausverbote nicht berechtigt gewesen sei (angefochtenes Urteil lit. b S. 29). Mangels eines
sachlichen Grundes für das Hausverbot sei auch der von diesem verfolgte Zweck
unrechtmässig gewesen (angefochtenes Urteil S. 29-31).

Aus dem angefochtenen Entscheid geht schliesslich hervor, dass der Beschwerdeführer den
Beschwerdegegner 2 mit E-Mail vom 1. Mai 2014 aufforderte, ihm bis am 10. Mai 2014
Termine für ein Gespräch zu benennen, um "Vorwürfe zu offenbaren". Er gehe andernfalls
davon aus, dass er (der Beschwerdegegner 2) "unser Haus" meiden werde. Der
Beschwerdegegner 2 schrieb dem Beschwerdeführer darauf am 12. Mai 2014, dass er (der
Beschwerdeführer) ihm gegenüber ein Hausverbot aussprechen müsse, falls er ihn nicht
mehr im C.________park antreffen möchte. Er werde sich bis zum 31. Mai 2014 von
diesem fernhalten. Sollte er bis zu diesem Datum kein Hausverbot erhalten, gehe er davon
aus, dass er (der Beschwerdeführer) ihm kein Hausverbot austeilen wolle. Weiter führte der
Beschwerdegegner 2 aus: "Bitte bedenke, dass ein Hausverbot, damit es die rechtlichen
Mindestvoraussetzungen erfüllt, per Einschreiben an mich und in Kopie an das Kommando
der Kantonspolizei Schwyz versendet werden muss. Auf Wunsch muss das Hausverbot
begründet werden, was ich hiermit vorsorglich wünsche" (angefochtenes Urteil S. 25).

E. 1.4
Zu beurteilen ist nach dem Gesagten in erster Linie, ob der Beschwerdeführer das
Hausverbot aussprechen durfte.

E. 1.4.1
Die Vorinstanz geht davon aus, nicht der Beschwerdeführer, sondern die Mieterschaft im
Erdgeschoss der Liegenschaft hätte das Hausverbot erlassen müssen bzw. der
Beschwerdeführer hätte dieses nur im Auftrag der Mieterschaft aussprechen dürfen. Sie
beruft sich hierfür auf BGE 83 IV 154 E. 1, wonach das Hausrecht an einer Wohnung im
Falle einer Vermietung derselben dem Mieter und nicht zugleich auch dem Vermieter
zusteht, der auf die tatsächliche Verfügungsmacht über die vermieteten Wohnräume
verzichtet hat (angefochtenes Urteil S. 19 f.). Diese Argumentation greift jedoch zu kurz.
Die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Wohnräume und den
Zugang zu diesen, während es vorliegend um den Zutritt zu einem kleinen Einkaufszentrum
geht. Aus BGE 83 IV 154 geht lediglich hervor, dass die Wohnräume dem Mieter zur
ausschliesslichen Benutzung überlassen werden (BGE, a.a.O., E. 1). Ausserhalb der
Wohnung liegende Räume, wie Hauseingang, Gänge, Treppenhaus, stehen dem Vermieter
und Mieter gemeinsam zur Benutzung zu. Der Anspruch des Mieters, die Zugänge zu seiner
Wohnung zu benutzen, umfasst auch die Befugnis, sie Dritten zur Verfügung zu halten,
denen er den Zutritt zu seiner Wohnung gestattet, ansonst er sein Recht, Besuche zu
empfangen, nicht ausüben könnte. Das Bundesgericht entschied, dass ein Mitberechtigter
dem andern die Benutzung der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Teile des



Hauses nicht verbieten kann, und folglich auch einem Dritten, der einen Mitberechtigten
mit dessen Einwilligung besuchen will, den Zutritt nicht untersagen kann, dies jedoch nur
solange nicht, als sich die Benutzung des Dritten auf die zum Betreten der Wohnung
notwendigen Zugänge beschränkt und der Dritte die Benutzung nicht zu Eingriffen in die
Persönlichkeitsrechte anderer Mitberechtigter missbraucht ( BGE 83 IV 154 E. 2 S. 157 f.).
Aus BGE 83 IV 154 kann somit nicht geschlossen werden, der Eigentümer bzw. Vermieter
verliere auch an Räumlichkeiten, die einem Mieter nicht zur ausschliesslichen Nutzung
überlassen wurden, jegliche Berechtigung. Aus dem erwähnten Entscheid ergibt sich nur,
dass die einem Dritten (Besucher) vom Mieter erteilte Bewilligung zum Betreten des
Hauses dem Betretungsverbot des Vermieters vorgeht, es sei denn, der Dritte lege ein
Verhalten an den Tag, durch welches der Vermieter in seinen persönlichen Verhältnissen
verletzt wird. Ob bei mehreren gleichrangig berechtigten Personen, die keinen einheitlichen
Willen teilen, Art. 186 StGB schon anwendbar ist, wenn eine dieser Personen dem Dritten
den Zutritt verweigert, wird in der Lehre kontrovers diskutiert (vgl. dazu Urteil
6B_258/2018 vom 24. Januar 2019 E. 3.4.2 mit Hinweisen).

Der Beschwerdeführer ist gemäss eigenen, von der Vorinstanz nicht widerlegten Angaben
Eigentümer der Gesamtliegenschaft, "selber Mieter", Präsident der Mietervereinigung,
Anlaufstelle für die Mieter, Leiter des C.________parks und die zuständige Person für das
Image-Marketing (angefochtenes Urteil lit. d/bb S. 17). Dass es diesem untersagt war,
gegenüber den Beschwerdegegnern 2 und 3 ein Hausverbot zu erlassen, könnte daher
angezweifelt werden. Die Vorinstanz setzt sich mit der Rechtslage und den konkreten
Umständen auf jeden Fall nicht rechtsgenügend auseinander.

E. 1.4.2
Fraglich ist auch, welche Anforderungen an ein Hausverbot bei privaten Gebäuden, die
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, gestellt werden dürfen. Die schweizerische
Lehre spricht sich insofern dafür aus, dass der freie Wille des Hausrechtsinhabers beim
Diskriminierungsverbot enden soll (vgl. MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Band: Delikte gegen die Ehre, den Geheim-
oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB , 1984, N. 36 zu Art. 186
StGB ; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 31 zu Art.
186 StGB ; vgl. auch TRECHSEL/MONA, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 186 StGB ). Die Vorinstanz geht jedoch
weiter und verlangt einen sachlichen Grund im Sinne eines geschäftsschädigenden bzw.
ungebührlichen Verhaltens; die Streitigkeiten zwischen dem Beschwerdeführer und Mietern
des C.________parks einerseits und den Beschwerdegegnern 2 und 3 lässt sie als
sachlichen Grund nicht genügen (vgl. angefochtenes Urteil S. 6 ff.).

E. 1.5
Selbst wenn der Beschwerdeführer das Hausverbot unzulässigerweise ausgesprochen hätte,
kann darin keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB erblickt werden.

Das Unterlassen des Betretens des C.________parks stellt der vom Beschwerdeführer
verfolgte Zweck dar und kann nicht zugleich auch das Nötigungsmittel im Sinne einer
"Androhung ernstlicher Nachteile" oder "durch andere Beschränkung seiner
Handlungsfreiheit" nach Art. 181 StGB sein. Daran ändert nichts, dass die
Beschwerdegegner 2 und 3 gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen durch die
Hausverbote "erheblich eingeschränkt" waren.



Mit einem Hausverbot ist implizit oder explizit auch die Drohung verbunden, im Falle einer
Widerhandlung gegen dasselbe Strafanzeige zu erstatten. Zwischen der Strafanzeige und
dem verfolgten Zweck besteht insoweit ein sachlicher Zusammenhang. Eine Strafanzeige
kann in einer solchen Konstellation nur Nötigungsmittel sein, wenn sie im Bewusstsein um
die Unzulässigkeit des Hausverbots angedroht wird, um Druck auf die betroffene Person
auszuüben (oben E. 1.2.4 f.). Dies stellte die Vorinstanz nicht fest. Die Vorinstanz erwägt in
subjektiver Hinsicht einzig, der Beschwerdeführer habe das Hausverbot inkl. Androhung
der Strafanzeige "in Kenntnis deren Wirkung bewusst ausgesprochen" und die
Beschwerdegegner 2 und 3 künftig vom C.________park fernhalten wollen. Sie wirft dem
Beschwerdeführer damit nur vor, er habe gewusst, dass die Beschwerdegegner 2 und 3 dem
C.________park aufgrund des Hausverbots ungewollt fernbleiben würden (vgl.
angefochtenes Urteil S. 28; oben E. 1.3). Dazu, ob der Beschwerdeführer um die
Unzulässigkeit des Hausverbots wusste und er mit der Strafanzeige Druck auf die
Beschwerdegegner 2 und 3 ausüben wollte, um die Durchsetzung eines unzulässigen
Hausverbots zu erwirken, äussert sie sich nicht.

Insgesamt geht es um eine ausschliesslich zivilrechtliche Angelegenheit, die von den
Betroffenen auf dem Zivilweg zu regeln gewesen wäre, zumal der Beschwerdegegner 2 das
Hausverbot in seinem Schreiben vom 12. Mai 2014 selber anregte. Dass ein Hausverbot zu
Unrecht ausgesprochen wurde, begründet nicht zwingend eine Nötigung im Sinne von Art.
181 StGB , genauso wie z.B. der Versand einer Rechnung inkl. Mahnungen mit
Betreibungsandrohungen über einen streitigen Betrag grundsätzlich nicht strafbar ist, auch
wenn sich im anschliessenden Zivilverfahren ergibt, dass der Betrag nicht geschuldet ist
(vgl. dazu oben E. 1.2.5 mit Hinweisen).

E. 1.6
Der Schuldspruch wegen mehrfacher Nötigung verstösst nach dem Gesagten gegen
Bundesrecht.

E. 2
Die Beschwerde ist gutzuheissen, das Urteil vom 15. Mai 2018 aufzuheben und die Sache
zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kanton Schwyz trägt keine
Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Er hat den Beschwerdeführer für das
bundesgerichtliche Verfahren indes angemessen zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2
BGG ).

Die Beschwerdegegner 2 und 3 liessen sich im bundesgerichtlichen Verfahren nicht
vernehmen, weshalb sie nicht kostenpflichtig werden.
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